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GEMEINDEAMT ST.PANTALEON 

    

 Verhandlungsschrift - URKUNDE 
 

            

Gremium: Gemeinderat, öffentliche Sitzung 
Sitzungstermin: Mittwoch, 28.02.2024 
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
Sitzungsende: 20:59 Uhr 
Ort, Raum: St. Pantaleon, Gemeindeamt großer Sitzungssaal 

 
Anwesend: 

1. Bgm. DAVID Valentin 16. GR Hörtlackner Gerhard 

2. V.-Bgm. Wolfgruber Nina, MA 17. GR Schmutzler Friedrich 

3. GV Brandstätter Christian 18. GR Grötzmair Kornelia 

4. GV Danner-Leithner Johannes 19. GR Jungbauer Michael 

5. GV Eberherr Johann 20. GR Renzl Nikolai 

6. GV Hartl Walter 21. GR- Ersatz Huber Michaela 

7. GR Pabinger Manfred 22. GR- Ersatz Walter Mehlhart 

8. GR Doppler Manuela 23. GR- Ersatz Ötzlinger Isabella 

9. GR Lobentanz Christoph 24. GR- Ersatz Gneist Daniela 

10. GR Gruber Harald 25. GR- Ersatz  Strohmeier Manfred 

11. GR Schneider Rainer 26.   

12. GR Niedermüller Wolfgang 27.   

13. GR Neißl Georg 28.   

14. GR Ötzlinger Christian  29.   

15. GR Joham Friedrich 30.   

 

Entschuldigt fehlten: 

1. GV Jaidl Karin 6.   

2. GR Wohland Rudolf 7.   

3. GR Schmidlechner Erich 8.   

4. GR Ertl Petra 9.   

5. GR Höfer Gregor 10   

 
Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO 1990): 

1.   3.   

2.   4.   
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Schriftführer: 

Reinhard Hochradl 

 

Der Vorsitzende eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass  

• die Sitzung von ihm einberufen wurde, 

• die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 
19.02.2024 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist, 

• die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tag öffentlich kundgemacht 
wurde, 

• die Beschlussfähigkeit gegeben ist, 

• die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 13.12.2023 bis zur heutigen Sitzung während 
der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während dieser Sitzung zur Einsicht 
noch aufliegt, außerdem eine Durchschrift den Fraktionsobleuten und den Mitgliedern des 
Gemeindevorstandes zugestellt wurde und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können. Es liegen keine Einwendungen vor. 

 

 

TAGESORDNUNG 
 

1. Prüfungsfeststellung PA-Sitzung vom 06.02.2024 
2. Beratung/Beschlussfassung gegenseitige Deckungsfähigkeit Voranschlag 2024 
3. Beratung/Beschlussfassung Haushaltssperre Voranschlag 2024 
4. Beratung/Beschlussfassung Prio-Liste investive Vorhaben Voranschlag 2024 
5. Beratung/Beschlussfassung Zuweisung Sonder BZ-Mittel 
6. Beratung/Beschlussfassung Gestattungsvertrag Leitungsverlegung A1 Trimmelkam 
7. Beratung/Beschlussfassung Feuerwehr-Gebührenordnung 
8. Beratung/Beschlussfassung Feuerwehr-Tarifordnung 
9. Beratung/Beschlussfassung Bestellung Pflichtbereichskommandant 
10. Beratung/Beschlussfassung Verlängerung Neuplanungsgebiets-VO Kirchberg 
11. Beratung/Beschlussfassung FW-Änderung Nr. 3.37 samt ÖEK-Änderung Nr. 2.16 
12. Beratung/Beschlussfassung Umwidmung ehemaliger Sportplatz Trimmelkam (Grstk. 224, KG 

40327) 
13. Beratung/Beschlussfassung Grundabtretungsvertrag Seeleiten 
14. Beratung/Beschlussfassung Grundbereinigung Seeleiten – finale Vermessung 
15. Beratung/Beschlussfassung Nutzungsgebühren Gemeinderäumlichkeiten 
16. Beratung/Beschlussfassung Mietvertrag Bahnhofslokal Trimmelkam 

17. Beratung/Beschlussfassung Umsprengelungsantrag für Musik-Mittelschule 
Lamprechtshausen 

18. Informationen des Bürgermeisters 
19. Allfälliges 
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1. Prüfungsfeststellung PA-Sitzung vom 06.02.2024 
 

Sachverhalt: 

Prüfungsausschuss Obmann GR M. Jungbauer verliest die folgende Prüfungsfeststellung: 
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2. Beratung/Beschlussfassung gegenseitige Deckungsfähigkeit Voranschlag 2024 

 
Sachverhalt: 

Im Bereich 12 der Härteausgleichskriterien („Sonstige Investitionen, Instandhaltungen, 
Sachausgaben Kontoklasse 4, Post u. Telekommunikationsdienste“) ist eine Begründung von 
Mehrauszahlungen ausgeschlossen. Mehrauszahlungen im Vergleich zu den Vorjahren, die 
über die vorgesehene Indexierung hinausgehen, sind durch Einsparungen bei anderen Konten 
dieses Bereiches auszugleichen. 
Entsprechend den Härteausgleichsrichtlinien ist durch einen Voranschlagsvermerk 
festzulegen, dass Einsparungen in einem dieser Bereiche ohne besondere Beschlussfassung 
zum Ausgleich der Mehrerfordernisse bei einem anderen Bereich (immer HAF-Bereich 12) 
herangezogen werden können. (§7 Oö. GHO) 
 
Gelten Ausgabeposten als gegenseitig deckungsfähig, dürfen die bei der Ausgabepost 
ersparten Mittel zur Begleichung von Mehrbedürfnissen verwendet werden, die sich bei 
anderen deckungsberechtigen Ausgabeposten ergeben. 
 
Beispiel: Reinigungsmittel, Instandhaltung, sonstige Verbrauchsgüter. 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die oa. gegenseitige Deckungsfähigkeit für den Bereich 12 
für den Voranschlag 2024 vorzusehen. 
 

Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

3. Beratung/Beschlussfassung Haushaltssperre Voranschlag 2024 
 
Sachverhalt: 

Für den Bereich 12 der Härteausgleichskriterien ist zusätzlich eine haushaltswirtschaftliche Sperre in der 

Höhe von 15 % der Inanspruchnahme der Voranschlagsbeträge bis zum 1. Oktober des Jahres zu 

beschließen (§ 14 Oö. GHO), um entsprechende Mittel für unvorhersehbare Aufwendungen zu 

sichern. 

 

Da in diesem Bereich Überschreitungen ausgeschlossen sind, dient diese Maßnahme zur Absicherung 

von unvorhergesehenen Instandhaltungen/Reparaturen etc. zum Jahresende. 

 

Ein entsprechender Beschluss ist zu fassen. 

 

Beratungsverlauf: 

GR K. Grötzmair fragt an, ob schon eine Summe dazu bekannt ist. 

Der Vorsitzende erläutert, dass der Voranschlag noch in Ausarbeitung ist und er noch keine genaue Zahl 

nennen kann. 
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Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die oa. Haushaltssperre im Voranschlag 2024 vorzusehen. 
 

Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

4. Beratung/Beschlussfassung Prio-Liste investive Vorhaben Voranschlag 2024 
 
Sachverhalt: 

 
Untenstehend findet sich die Prio-Liste der investiven Vorhaben für den Voranschlag sowie in 
der Beilage die Details für das Jahr 2024. Es ist ein Beschluss über die Aufnahme in den VA 
2024 zu fassen. 
  

 
 
 
Beratungsverlauf: 

Der Vorsitzende erläutert den aktuellen Status der einzelnen für den Voranschlag 2024 vorgesehenen 

investiven Vorhaben. 

Er erwähnt, dass die jeweilige Auftragsvergabe separat beschlossen werden muss und rein mit dem 

Beschluss des Voranschlages noch kein Vorhaben umgesetzt werden darf. 

 

GV J. Eberherr: „Es sind mehrere Punkte in der Prio-Liste der investiven Vorhaben angeführt, die mit 

diesen Summen im GR noch nicht beschlossen wurden wie Dorfplatz PV Anlage. Genauso sind die 

Finanzierungen durch Eigenmittel noch nicht geklärt und der Verkauf der Gartengründe in Riedersbach 

wurde im Gemeinderat ebenfalls noch nicht beschlossen.“ 

 

GV W. Hartl: „Es muss beim Parkplatz neben der Kirche was gemacht werden. Es wurden 100.000€ 

beschlossen damit kann einiges umgesetzt werden, jetzt sind wir bei 520.000€, das ist zu viel und vorher 

sollte die Finanzierung geklärt werden.“ 
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Der Vorsitzende erläutert, dass es wichtig ist die Vorhaben auf der Liste zu haben, um zumindest starten 

zu können. Die Auftragsvergabe muss aber ohnehin separat beschlossen werden. 

 

GR N. Renzl kritisiert ebenfalls, dass ohne vorherigen Beschluss die Gartenpächter kontaktiert wurden. 

 

GR N. Renzl: „Als von uns in vergangenen Sitzungen gesagt wurde, der Dorfplatz würde über 500.000€ 
kosten, wurde uns von Seiten der ÖVP Fraktion vorgeworfen dass wir nicht rechnen können. Jetzt kostet 
er über 500.000 €.“ 
 
BGM: „GR N. Renzl sollte sich bei seinen Worten zurückhalten.“  
 
GR N. Renzl: „Als wir in den letzten Sitzungen solche Wortmeldungen von Seiten der ÖVP bekommen 
haben, hat der Bürgermeister seine Fraktion nicht zum Zurückhalten aufgerufen, das sehe ich als kein 
unparteiisches Handeln vom Bürgermeister.“ 
 

 

Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die vorliegende Prio-Liste zu beschließen. 
 

 
 

 

Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis:  
JA: SPÖ- und ÖVP-Fraktion 
NEIN: OGL- und FPÖ-Fraktion 
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Der Antrag ist damit mehrheitlich angenommen. 
 
 
 

5. Beratung/Beschlussfassung Zuweisung Sonder BZ-Mittel 
 
Sachverhalt: 

Da im Voranschlag 2024 bei Vorhaben keine Zuführung aus der operativen Gebarung gemacht werden 

kann (keine Mittel vorhanden), müssen die Beträge zur Ausfinanzierung aus Rücklagen od. 

Grundstücksverkäufen herangezogen werden. 

 

Für die Übernahme der Wassergenossenschaften müssen Vorhaben angelegt werden. 

 

Die Sonder BZ-Mittel, die lt. GR 13.12.2023 zur Abdeckung der laufenden Geschäftstätigkeit verwendet 

werden sollten, sollten daher 2023 als Rücklage verbucht werden und in 2024 für die Ausfinanzierung 

der Vorhaben „Übernahme der Wassergenossenschaften“ bzw. für das Vorhaben „Salzach Zubringer“ 

verwendet werden. 

Details sind aus der Aufstellung in der Beilage ersichtlich. 

 

Ein Beschluss des Gemeinderates ist für diese Vorgehensweise erforderlich. 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die Sonder BZ-Mittel wie oa. 2023 als Rücklage zu verbuchen und zur 

Finanzierung der Vorhaben „Übernahme der Wassergenossenschaften“ bzw. „Salzach Zubringer“ 2024 

zu verwenden. 

 
Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

6. Beratung/Beschlussfassung Gestattungsvertrag Leitungsverlegung A1 Trimmelkam 
 
Sachverhalt: 

Für den neuen Sendemast der A1 soll ein Telekom Kabel neu verlegt werden, zum Teil auf 
öffentlichem Gut. (s. Lageplan in der Beilage) 
Aus diesem Grund ist ein Gestattungsvertrag mit A1 abzuschließen. Der Vertrag befindet sich 
ebenfalls in der Beilage. 
Ein Beschluss des Gemeinderates ist erforderlich. 
 

Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag dem Leitungsrecht zuzustimmen und einen 
Gestattungsvertrag abzuschließen. 
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Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 

 

 

7. Beratung/Beschlussfassung Feuerwehr-Gebührenordnung 
 
Sachverhalt: 

Die Oö. Landes-Feuerwehrleitung hat mit Gültigkeit 1.1.2024 die Tarifsätze für Leistungen von 

Feuerwehren gem. § 2 Abs. 4 Oö. FWG (sog. nicht-hoheitliche Leistungen) beschlossen. Auf Basis dieser 

Sätze wurde die Feuerwehr-Tarifordnung 2024 erstellt. 

 

Das Land OÖ hat die Tarifsätze vom Landesfeuerwehrverband übernommen und das Muster der 

Feuerwehrgebührenordnung entsprechend aktualisiert. 

 

Für Härteausgleichsgemeinde gilt folgendes: 

Sämtliche Möglichkeiten des Kostenersatzes, die § 6 des Oö. Feuerwehrgesetzes 2015 (Oö. FWG 2015) 

bietet, sind auszuschöpfen. Dazu ist gemäß § 6 Abs. 5 Oö. FWG 2015 sowohl eine Gebührenordnung (für 

hoheitliche Leistungen der Feuerwehren gemäß § 2 Abs. 1 Oö. FWG 2015) als auch eine Tarifordnung 

(für nicht hoheitliche [= privatrechtliche] Leistungen der Feuerwehren gemäß § 2 Abs. 4 Oö. FWG 2015) 

zu erlassen. Die Gemeinden haben die darin geregelten Gebühren und sämtliche Tarife einzuheben und 

sämtliche Einzahlungen aus der Gebührenordnung und der Tarifordnung in ihren Rechenwerken 

darzustellen. 

 
§ 6 Oö. FWG 2015 - Kostenersatz 

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes festgelegt ist, hat jede bzw. jeder, in deren bzw. dessen Interesse die 

Feuerwehr tätig wird, dem jeweiligen Kostenträger (§ 5 Abs. 1) die dadurch entstehenden Kosten zu ersetzen, es sei 

denn, die Feuerwehr wird 

1. bei Bränden, 

2. zur Abwendung von Brandgefahr, 

3. bei Elementarereignissen zur Setzung von Erstmaßnahmen zur Abwehr von drohender und zur Beseitigung 

unmittelbarer Gefahr oder 

4. bei Unfällen und akuten Notfällen zur Rettung von Menschen und Tieren 

tätig. Die Kosten für im Rahmen von Einsätzen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 nach den Grundsätzen der Notwendigkeit 

und Zweckmäßigkeit verbrauchten Sondereinsatzmittel und Verbrauchsgüter (zB Schaummittel, Löschpulver, 

Löschgase, Atemfilter, Atemluft, Bindemittel für Chemikalien, Öl usw.) sind jedenfalls zu ersetzen. 

 

 

Die aktualisierte Feuerwehr-Gebührenordnung befindet sich in der Beilage. Es ist ein Beschluss vom 

Gemeinderat zu fassen. 

 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die vorliegende Feuerwehr-Gebührenordnung zu 
beschließen. 
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Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

8. Beratung/Beschlussfassung Feuerwehr-Tarifordnung 
 
Sachverhalt: 

 

Für nicht hoheitliche Leistungen der Feuerwehren der Gemeinde (=freiwillige Leistung der Feuerwehr 

wie zB. Entfernen Hornissen-Nest, Katzenrettung vom Baum, Ordnerdienst bei Veranstaltungen etc.) ist 

ein separater Beschluss der Tarifordnung (s. Beilage) durch den Gemeinderat erforderlich. 

 

Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die vorliegende Feuerwehr-Tarifordnung zu beschließen. 
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Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 

 

 
9. Beratung/Beschlussfassung Bestellung Pflichtbereichskommandant 

 
Sachverhalt: 

Bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Pantaleon gab es in der Vollversammlung am 6.1.2024 einen Wechsel 

des Kommandanten. Hr. Tobias Reichl folgte auf Hrn. Christian Schneider, der sein Amt zurücklegte. 

 

Hr. Schneider war bis dato auch als Pflichtbereichskommandant für die Freiwilligen Feuerwehren der 

Gemeinde St. Pantaleon bestellt. 

 

Gem. § 9 Abs. 1 Oö. Feuerwehrgesetz 2015 ist der Pflichtbereichskommandant vom Gemeinderat aus 

dem Kreis der Kommandanten zu bestellen. Demnach ist eine Neubestellung erforderlich. 

Der Gemeinderat hat die Bestellung (Bescheid) unter Berücksichtigung der Schlagkraft der einzelnen 

Feuerwehren des Pflichtbereichs und der Eignung ihrer Kommandantinnen bzw. Kommandanten 

durchzuführen und festzulegen, wem im Verhinderungsfall die Vertretung zukommt.  

 

Der Vorsitzende trat am Dienstag, 23.1. mit den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren sowie 

der Betriebsfeuerwehr der Energie AG zusammen, um über die Entscheidung zu beraten. 

 

Dabei wurde folgender Vorschlag erstellt: 

Pflichtbereichskommandant: Lukas Sommerauer (FF Trimmelkam)  

1. Stellvertreter: Tobias Reichl (FF St. Pantaleon) 

2. Stellvertreter: Gerhard Hörtlackner (FF Wildshut) 

 

 
 
 

Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die bescheidmäßige Bestellung wie im oa. Vorschlag 
angeführt vorzunehmen. 
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Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: 
ENTHALTEN: GR G. Hörtlackner 
JA: alle anderen 
 
Der Antrag ist damit mehrheitlich angenommen. 
 
 
 

10. Beratung/Beschlussfassung Verlängerung Neuplanungsgebiets-VO Kirchberg 
 
Sachverhalt: 

Der Bürgermeister teilt mit, dass die Neuplanungsgebietsverordnung Kirchberg, welche vom 

Gemeinderat in der Sitzung am 08.03.2022 beschlossen wurde, am 24.03.2024 abläuft. Damit bei den 

derzeit noch unbebauten Grundstücken 466, 467 und 515/6, KG 40322 St. Pantaleon, eine geordnete 

und zweckmäßige Bebauung sichergestellt werden kann, ist es sinnvoll die Erklärung zum 

Neuplanungsgebiet Kirchberg, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Gemäß § 37b Abs 5 OÖ. ROG 1994 

idgF kann der Gemeinderat die Erklärung zum Neuplanungsgebiet durch Verordnung höchstens 

zweimal auf je ein weiteres Jahr verlängern. 

Die entsprechende Verordnung befindet sich in der Beilage. 

 

Es ist ein Beschluss durch den Gemeinderat zu fassen. 

 

Beratungsverlauf: 

GR G. Hörtlackner fragt bzgl. aktuellem Stand bzw. ob jetzt etwas gebaut wird. 

Der Vorsitzende erläutert, dass es Gespräche mit dem Grundeigentümer und erste 

Bauvorbesprechungen gegeben hat und in nächster Zeit mit der Einreichung zur Bewilligung gerechnet 

wird. 

 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die Verlängerung der Erklärung zum Neuplanungsgebiet 
Kirchberg zu genehmigen. 
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Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 

 

 

 

11. Beratung/Beschlussfassung FW-Änderung Nr. 3.37 samt ÖEK-Änderung Nr. 2.16 
 
Sachverhalt: 

Der Vorsitzende setzt den Punkt von der Tagesordnung ab. Eine Beschlussfassung soll in der nächsten 

GR-Sitzung erfolgen. 
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12. Beratung/Beschlussfassung Umwidmung ehemaliger Sportplatz Trimmelkam (Grstk. 224, KG 
40327) 

 
Sachverhalt: 

Beim Sportplatz Trimmelkam, Grundstück Nr. 224 (18.637 qm²), KG 40327 Wildshut, wird eine 

Änderung der Flächenwidmung angestrebt, um eine eventuelle Veräußerung und Verwertung der 

Liegenschaft zu ermöglichen. Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan Nr. 3/2012 ist das 

gegenständliche Grundstück derzeit als „Grünland / Sport- und Spielfläche“ ausgewiesen.  Die Änderung 

der Flächenwidmung in „B“ Betriebsbaugebiet könnte im Zuge des Verfahrens der Überarbeitung des 

Flächenwidmungsplanes sowie des Örtlichen Entwicklungskonzeptes durchgeführt werden.   

Nach Abschluss des Verfahrens für die Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes in ca. 2 Jahren 

könnte das Grundstück dann einer Verwertung zugeführt werden. 

 

Ein Beschluss ist durch den Gemeinderat zu fassen. 

 
Beratungsverlauf: 

Der Vorsitzende erläutert, dass hier ein Betriebsbaugebebiet auch von der Raumordnung her umsetzbar 

sein sollte. 

 

GR K. Grötzmair fragt an, ob es Interessenten für das Grundstück gibt. 

Der Vorsitzende erwähnt, dass es mehrere Interessenten für das Grundstück gibt. Konkrete Gespräche 

sollen erst nach der Änderung der Flächenwidmung folgen. 

 

GR F. Joham fragt an, ob es aus der Abwicklung des ehemaligen Sportvereines noch finanzielle Risiken 

für die Gemeinde gibt. Der Vorsitzende erwähnt, dass er nicht davon ausgeht, dass hier noch etwas 

kommt. Eigentümer der Sportanlage war der ASKÖ. 

 

Antrag: 

Der Vorsitzende ersucht um Zustimmung für die Umwidmung des Grundstückes 224, KG 40327 

Wildshut, von derzeit „Grünland / Sport- und Spielfläche“ in „B“ Betriebsbaugebiet, damit dieses einer 

Verwertung zugeführt werden kann 

 

Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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13. Beratung/Beschlussfassung Grundabtretungsvertrag Seeleiten 
 
Sachverhalt: 

Hr. Stefan Lobentanz tritt entsprechend dem beiliegenden Abtretungsvertrag von Notar Dr. Eckschlager 

bzw. Vermessungsurkunde GZ 20346-TP (Plandatum: 07.02.2022) eine Fläche von 14qm² (Teilstück 1) 

unentgeltlich an die Gemeinde ab. 

 

Für die Übernahme ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich. 
 
Beratungsverlauf: 

Der Vorsitzende erwähnt, dass die Kosten der Vertragserrichtung nicht von der Gemeinde übernommen 

werden sollen. 

 

Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag dem vorliegenden Abtretungsvertrag mit Ausnahme der 
Übernahme der Kosten der Vertragserrichtung zuzustimmen. 
 
 
Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

14. Beratung/Beschlussfassung Grundbereinigung Seeleiten – finale Vermessung 
 
Sachverhalt: 

In der GR-Sitzung vom 13.12.2023 wurde unter Top. 12 der Beschluss zu einer Grundbereinigung im 

Bereich Seeleiten gefasst. 

 

Im Zuge der finalen Vermessungsurkunde (GZ 23536 v. 10.01.2024 sowie GZ 18865 v. 15.01.2024) kam 

es noch zu geringfügigen Abänderungen zum ursprünglichen Teilungsvorschlage. 

 

Hier die Übersicht der Flächenänderung entsprechend der beiliegenden Vermessungsurkunden: 
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Seitens Gemeinde wird ein Übernahmepreis von EUR 10,-- je qm² bezahlt (bzw. gegengerechnet). 

Der Preis orientiert sich dabei an Transaktionspreisen für landwirtschaftlichen Nutzgrund sowie 

vergangenen Grundkäufen (zB. Kaltenwiesweg und Bleimühlweg). 

 

Unter Einbeziehung der Gegenrechnung von Flächen sind von der Gemeinde ca. EUR 7.160, -- für 

716qm² einzulösenden Grund zu bezahlen. 

Die Vermessungskosten sollen ebenfalls von der Gemeinde übernommen werden. 

 

Seitens Gemeinderates ist ein Beschluss über die finalen Flächen zu fassen. 

 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die Grundbereinigung entsprechend der oa. finalen Vermessung 

durchzuführen.  

 

Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: 
ENTHALTEN: GR M. Pabinger 
JA: alle anderen 
 
Der Antrag ist damit mehrheitlich angenommen. 
 
 

Grundablösen Seeleiten

Stand: 16.01.2024

Gemeinde 

zu Privat

Privat zu 

Gemeinde

Grstk. Nr. Öff. Gut Nr. Trenstk. Nr. qm² qm²

Trafo Rg. Pabinger 1411 1412/1 5 Lobentanz Stefan 19

GZ 18865, 15.01.2024 1411 1412/1 6 Lobentanz Stefan 6

1411 1412/1 7 Lobentanz Stefan 6

1413 1412/1 8 Hörtlackner J. u. S. 1

1413 1412/1 9 Hörtlackner J. u. S. 1

1413 1412/1 10 Hörtlackner J. u. S. 4

1413 1412/1 11 Hörtlackner J. u. S. 17

1413 1412/1 12 Hörtlackner J. u. S. 50

1420 1412/1 13 Hörtlackner J. u. S. 34

346/3 1392/1 14 Pabinger M. u. H. 16

346/1 1392/1 15 Pabinger M. u. H. 48

1358/2 1392/1 16 Pabinger M. u. H. 2

353 1392/1 17 Pabinger M. u. H. 5

351/2 1392/1 18 Pabinger M. u. H. 4

351/2 1392/1 19 Pabinger M. u. H. 1

351/2 1392/1 20 Pabinger M. u. H. 1

351/1 1392/1 24 Pabinger M. u. H. 2

351/1 1392/1 25 Pabinger M. u. H. 2

351/1 1392/1 26 Pabinger M. u. H. 4

331 1412/2 27 Pabinger M. u. H. 23

331 331/3 28 Pabinger M. u. H. 270

1412/3 1412 29 Pabinger M. u. H. 1

331 331/2 30 Pabinger M. u. H. 4

326 1392 33 Messner Annamaria 33

Seebach Straße 346/1 346/4 2 Pabinger M. u. H. 144

GZ 18865, 15.01.2024 346/1 346/5 4 Pabinger M. u. H. 2

1400/1 1401 3 Lobentanz Stefan 103

Seeleitenstraße 1415 1408 1 Hörtlackner J. u. S. 69

GZ 23536, 10.01.2023 1417/1 1360/3 2 Lobentanz Stefan 28

Gesamt Pabinger M. u. H. 35 494 459

Lobentanz Stefan 6 156 150

Hörtlackner J. u. S. 18 158 140

Messner Annamaria 33 0 -33

92 808 716
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15. Beratung/Beschlussfassung Nutzungsgebühren Gemeinderäumlichkeiten 
 
Sachverhalt: 

Am 06.02.2024 fand ein Arbeitskreis-Treffen zum Ausarbeiten einer Tarifordnung für die Nutzung von 

Gemeinderäumlichkeiten statt. 

 

Das Ergebnis findet sich im Entwurf einer Tarifordnung in der Beilage. 

Über die Tarifordnung ist ein Beschluss durch den Gemeinderat zu fassen. 

 

Für die ortsansässigen Vereine, die ganzjährig Räumlichkeiten nutzen sind in einem ersten Schritt 
Nutzungsvereinbarungen zu erstellen. Sobald der Voranschlag 2024 fertiggestellt ist, sind auch hier 
Nutzungsgebühren festzulegen. 
 
Beratungsverlauf: 

GR K. Grötzmair erwähnt, dass die Damentoilette bei der Mehrzweckhalle nicht in Ordnung war. 

GV J. Eberherr: Einlaufschächte sind verantwortlich für den unangenehmen Geruch in den Toiletten – 
speziell, wenn das Wetter umschlägt. 
GV J. Eberherr wünscht sich, dass der Theaterverein Sprechproben zukünftig im Gemeindeamt macht, 
damit die Mehrzweckhalle nicht extra geheizt werden muss. 
GR N. Renzl merkt an, dass für das Sturmfest der volle Preis verlangt wurde. Bei anderen Vereinen gab 
es hingegen Nachlässe. 
 
GR N. Renzl: „Möchte mich bedanken, dass wir bei unseren 2 Sturmfesten keine Ermäßigung erhalten 
haben, oder informiert worden sind dass es die Möglichkeit einer Ermäßigung gibt. Was bei anderen 
Vereinen ja der Fall ist.“ 
 
BGM: „Das wird erst heute beschlossen. Ich weiß nichts von Sturmfesten, aber ich werde es mir 
ansehen.“ 
 
 
Antrag: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag die vorliegende Tarifordnung zu genehmigen. 
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Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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16. Beratung/Beschlussfassung Mietvertrag Bahnhofslokal Trimmelkam 
 
Sachverhalt: 

Das Lokal im Bahnhof Trimmelkam wird aktuell an Hrn. Rami Al-Baradie verpachtet. 

Hr. Al-Baradie kam Ende 2023 auf die Gemeinde zu mit dem Wunsch, das Lokal an einen Freund 

weiterzuverpachten. 

Hr. Al-Baradie überlegt einen Arbeitswechsel und sein Freund, Hr. Mahmud Abdul Majid, würde das 

Lokal gerne übernehmen und einen Imbiss mit Burger und Kebap betreiben. 

 

Parallel dazu hat auch Hr. Andreas Degenhart Interesse ein Lokal dort zu eröffnen. 

 

Ein Ende des Pachtvertrages mit Hrn. Al-Baradie käme sehr gelegen, da es laufend Probleme gibt. 

Dies betrifft vor allem Verstopfung des Abflusses/Kanals mit Fett, Verwahrlosung des Lokales und der 

Toiletten und fallweise Zahlungsschwierigkeiten. 

 

Der Pachtzins beträgt derzeit (ab 1.1.2023) EUR 216,20. 

 
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung vom 20.2.2024 die Empfehlung abgegeben den Vertrag mit 
Hrn. Al-Baradie zu kündigen und anschließend einen neuen Pachtvertrag mit Hrn. Degenhart 
abzuschließen mit einem neuen Pachtzins iHv EUR 500,-- pro Monat (exkl. Betriebskosten). Der Vertrag 
befindet sich in der Beilage. Der Beginn des Pachtvertrages ist unter Einhaltung einer 3-monatigen 
Kündigungsfrist am 1.6. oder 1.7.2024. 
 
Ein Beschluss des Gemeinderates ist erforderlich. 
 

Beratungsverlauf: 

AL R. Hochradl informiert, dass Hr. Degenhart nun kurzfristig abgesagt hat. 

 

GR G. Hörtlackner fragt an, ob die Pachthöhe iHv EUR 500,-- brutto oder netto angesetzt ist. 

Der Vorsitzende und AL R. Hochradl antworten, dass es als Bruttobetrag gedacht ist. 

 

GR N. Renzl: „Finde die Aussage „Verwahrlosung“ des Lokales übertrieben, da wir teilweise 1x in der 

Woche dort Essen geholt haben, da sah es im Lokal nie nach Verwahrlosung aus.“ 

 

Der Gemeinderat verständigt sich darauf das Thema dem Gemeindevorstand zur weiteren Behandlung 

zuzuweisen. 

 
 

 

17. Beratung/Beschlussfassung Umsprengelungsantrag für Musik-Mittelschule 
Lamprechtshausen 

 
Sachverhalt: 

Für das Kind Paulina Aumayr - besucht derzeit die 4. Klasse der VS St. Pantaleon - wurde ein 
Umsprengelungsantrag für die Musikklasse der Mittelschule Lamprechtshausen gestellt. 
Die Aufnahmeprüfung in die Klasse hat sie bereits geschafft bzw. Lamprechtshausen würde 
sie aufnehmen. Es ist nun eine Entscheidung des Gemeinderates zu treffen, ob der 
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Umsprengelung inkl. der damit verbundenen Kosten von aktuell jährlich ca. EUR 1.700, -- 
zugestimmt wird. 
 
Aktuell befinden sich 34 Schüler in der 4. Klasse der VS. Um 2 Klassen in der Mittelschule zu 
haben sind mindestens 26 Schüler erforderlich. 
MS-Direktorin M. Huber lehnt Umsprengelungsansuchen in andere Mittelschulen generell ab. 
 
Am 1. März sind die Zahlen die voraussichtlichen Schülerzahlen für das kommende Schuljahr 2024/25 

verfügbar. 

 

Beratungsverlauf: 

GR Ersatz M. Huber erläutert, dass sie als Leiterin der Mittelschule Umsprengelungsanträge nicht 

befürwortet, weil die Schüler in St. Pantaleon benötigt werden. 

 

GR M. Doppler unterstützt die Aussage von Schulleiterin GR Ersatz M. Huber. Vor allem weil auch nicht 

bekannt ist wie viele Schüler in Gymnasien abwandern. Der große Vorteil der Mittelschule in St. 

Pantaleon sind kleine Klassen. Sollte eine Klasse wegfallen werden auch Lehrer abgezogen, die dann 

nicht mehr zurückkommen. 

 

GR N. Renzl fragt an ob es auch Informationen gibt warum die besagte Schülerin wechseln möchte? Es 

könnte ja auch sein dass es Probleme mit anderen Mitschülern gibt, so dass das Wohlbefinden der 

Schülerin nicht gegeben ist. Ich möchte keinem jungen Menschen Steine in den Weg legen. 

 

GR N. Renzl schlägt vor zuzuwarten, bis bekannt ist wie viele Kinder sich anmelden. Falls ausreichend 

Schüler kommen könnte einer Umsprengelung zugestimmt werden. 

 

Der Vorsitzende, GV W. Hartl und GR G. Hörtlackner plädieren für einen Grundsatzbeschluss. 

 

GR K. Grötzmair will auch bei der grundsätzlichen Ablehnung bleiben. 

 

Antrag: 

Der Vorsitzende stellt die Frage, ob dem vorliegenden Umsprengelungsantrag zugestimmt 
wird. 
 

Abstimmung / Beschluss: 

Abstimmungsart: offen durch Handheben 

Abstimmungsergebnis:  

JA: GR F. Schmutzler, GR N. Renzl 

NEIN: ÖVP-Fraktion, GV W. Hartl, GR G. Hörtlackner, GR F. Joham, GR C. Ötzlinger, GR Ersatz I. Ötzlinger, 

GR Ersatz M. Strohmeier, GR Ersatz D. Gneist, GR Ersatz M. Huber, GR K. Grötzmair, 

ENTHALTEN: GR M. Jungbauer, GV J. Eberherr 

 

Der Antrag ist damit mehrheitlich abgelehnt. 

 

 

 

18. Informationen des Bürgermeisters 
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Änderung Öffnungszeiten Gemeindeamt / Postpartner 

Der Betrieb des Postpartners brächte unter Berücksichtigung aller Kosten einen Abgang iHv 27 Tsd. EUR 

für 2024. 

Zur Reduktion des Verlusts – dieser fällt zur Gänze in die freiwilligen Ausgaben und schränkt mögliche 

Vereinssubventionen ein – werden die Öffnungszeiten des Postpartners eingeschränkt. 

 

Im gleichen Zug werden auch die Öffnungszeiten für den allgemeinen Parteienverkehr im Gemeindeamt 

angepasst. Aufgrund der sich stetig ändernden Aufgaben und um die Bürger zu individuellen 

Terminvereinbarungen zu motivieren ist auch hier eine Reduktion sinnvoll. 

 

Die Öffnungszeiten Postpartner und Gemeindeamt (allgemeiner Parteienverkehr) werden wie folgt 

geändert: 

 

 Aktuell NEU 

Montag 07:30 – 12:00; 13:00 – 16:30 07:30 – 12:00; 14:00 – 16:30 

Dienstag 07:30 – 12:00 07:30 – 12:00 

Mittwoch 07:30 – 12:00 geschlossen 

Donnerstag 07:30 – 12:00; 13:00 – 16:30 07:30 – 12:00; 14:00 – 16:30 

Freitag 07:30 – 12:00 07:30 – 12:00 

 

Beratungsverlauf: 

GR K. Grötzmair fragt an bzgl. Lösung für Berufstätige. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es die 

Möglichkeit der individuellen Terminvereinbarung auch außerhalb der Zeiten des Parteienverkehrs gibt. 

 

 

Stellenausschreibung Kindergarten & Bauhof 

Aufgrund der Kündigung des Wasserwartes Hr. Schurian sowie einer anstehenden Karenz im 

Kindergarten werden 2 Stellen ausgeschrieben. 

 

 

Tankabrechnung Bauhof 

In der Prüfungsausschusssitzung vom 6.3. wurde das Thema Tankabrechnungen der Bauhof-Fahrzeuge 

diskutiert. Die Abrechnung der letzten 3 Jahre wurde daraufhin nochmals kontrolliert bzw. wie folgt 

zusammengefasst. 
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Beratungsverlauf: 

Der Vorsitzende erwähnt, dass die vorliegenden Daten keine größeren Auffälligkeiten zeigen. 

 

GR M. Jungbauer kritisiert, dass mit dieser Information das Ergebnis der Prüfungsausschuss-Sitzung 

vorweggenommen wird. 

 

 

KEM – nächste Projektphase 

Die Förderstelle (KPC) hat das Konzept für die Klimazukunft Oberinnviertel positiv bewertet. Damit kann 

nun die Umsetzung der 10 definierten Maßnahmen erfolgen. (s. S. 92ff in der Beilage) 
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Mandatsverlust 

Aufgrund des Wegzuges aus St. Pantaleon verliert Hr. Philipp Mages sein Mandat als GR-Ersatzmitglied. 

Fr. Rebecca Renzl-Mühlegger rückt auf den freien Listenplatz nach. 
 
 
Gespräch Salzburg AG & Firma Binder 
Der Vorsitzende informiert, dass im Bereich Lastenstraße das Bahngleis verlängert werden soll zur Be- 
und Entladung. 
Dazu gab es ein Gespräch mit Vertretern der Salzburg AG und der Firma Binder. 
Weitere Informationen werden folgen. 
 
 
Voranschlag 2024 – Vorschau 
Der Vorsitzende informiert, dass im Voranschlag 2024 ein höherer Abgang aufgrund markanter 
Abweichungen im Bereich Personalkosten, SHV-Beiträge und Krankenanstaltenbeiträge zu erwarten ist. 
 
 
Anfrage vor Gemeinderatssitzungen 
Der Vorsitzende ersucht alle Gemeinderäte, Anfragen bis spätestens Freitag vor der Sitzung 
bekanntzugeben. 
 
 
 

19. Allfälliges 
 
 
GR N. Renzl fragt an bzgl. Subvention Schützenverein aus der Gemeinde St. Georgen. 
GR K. Grötzmair erwähnt, dass keine Subvention erfolgen soll. 
 
GR N. Renzl weist auf die fehlenden Fahrbahneinbauten zur Geschwindigkeitsreduktion und die 
fehlenden Haifischzähne im Bereich Vordernberg hin. AL R. Hochradl wird die erforderlichen 
Markierungsarbeiten organisieren. GR F. Schmutzler wird noch Bescheid geben bzgl. möglicher 
Schülerarbeiten für die Einbauten. 
GV J. Eberherr schlägt vor Betonsteine der Fa. Hager als Einbauten zu verwenden. 
 
GR N. Renzl fragt an ob es möglich ist ein Parkverbot Schild in der Vordernberger Siedlung anzubringen, 
da die Fahrbahn unter 5,2m ist und daher ein Parken gesetzlich nicht erlaubt ist. 
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Der Vorsitzende antwortet, dass das nicht erforderlich ist weil es ohnehin rechtlich nicht erlaubt ist.  
Wenn die Anrainer ein Problem mit Parkenden Autos haben, soll die Polizei selbstständig angerufen 
werden. 
 
GR F. Joham merkt an, dass beim neuen Hort Spielplatz aufgrund des Zaunes der Hydrant nicht rasch 
geöffnet werden kann.  
 
 
Um 20.50 Uhr verlässt GV J. Eberherr die Sitzung. 
 
GR M. Jungbauer fragt an, wie die Laternen im Bereich Bergwerkstraße beschädigt wurden. 
AL R. Hochradl erwähnt die Schilderung des Polizeiberichtes bzw. die Vermutung des Elektrikers als 
mögliche Ursachen. 
 
GR G. Hörtlackner informiert, dass seines Wissens auf Flächen der Fam. Welkhammer im Bereich 
Altkirchberg/Reith ein Agro PV Projekt in Ausarbeitung ist. 
Der Vorsitzende erwähnt, dass ihm kein derartiges Projekt bekannt ist. 
 
GR C. Ötzlinger erwähnt, dass bei den Häusern Riedersbach 15-17 bzw. 16-18 Linien für korrektes 
Parken eingezogen werden sollten, da Einsatzfahrzeuge sonst hier kaum durchkommen. Bei 
Riedersbach Nr. 1 müssen die vorhandenen Kreuze nachgezogen werden. 
Der Vorsitzende wird den Bebauungsplan im besprochenen Bereich nochmal anschauen. 
 
Vize-Bgm. N. Wolfgruber informiert über 2 Termine: Die Müllsammelaktion findet am Samstag 23.3. ab 
9 Uhr statt und am Samstag 9.3. um 9 Uhr wird der Froschzaun in Seeleiten aufgestellt. 
 
GR-Ersatz W. Mehlhart informiert, dass beim Thema Grundstück Riedersbach die Grundidee die 
Schaffung von Wohnraum war und alle Fraktionen vor diesem Hintergrund für den Verkauf des 
Grundstückes waren. GR G. Hörtlackner entgegnet, dass er dagegen war. 
 
Der Vorsitzende geht auf Diskussionen in Social-Media-Kanälen bzgl. dem aufgestellten 
Verkehrsmessgerät in Reith vor der Kreuzung mit der Weilhart Landesstraße ein. Das Gerät wurde hier 
rein zur Verkehrszählung und nicht zur Geschwindigkeitsmessung aufgestellt. 
 
 
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr 
vorliegen, schließt der Vorsitzende um 20.59 Uhr die Sitzung. 
 
 
 
St. Pantaleon, am  
 
 
 
……………………………………… 
Bürgermeister Valentin DAVID 
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………………………………………     …………………………………… 
ÖVP-Fraktion       OGL-Fraktion 
 
 
 
 
 
………………………………………     …………………………………… 
SPÖ-Fraktion       FPÖ-Fraktion 
 

 
 
 


